
Bezirksamt Gharlottenburg-wilmersdorf von Berrin r- ^Abteilupg Stadtentwicklung und Ordnungsangelegenheiten DgBezirksstadtrat

An die
Vorsteherin der BW
Charlotten bu rg-W i I m e rsdorf
Frau Judith Stückler

18. Februar 2016

Einwohneranfrage Nr, {
Herr Rudolf Harthun
Seesener Straße

Sehr geehrte Frau Vorsteherin,
sehr geehrter Herr Harthun,

zu der Einwohneranfrage des Herrn Harthun teile ich Folgendes mit:

1. Bauobjekf Seesener Sfr. ,,5üd"
Wie ist der Stand der Kitafrage beidem Bauprojekt Seesener Str. 40-47? und in
wie weit sind ,,konkrete Maßnahmen" im Falle der Nichterfüllung des sfädfe bauti-
chen Vertrages bereits abzusehen?

Der angedachte Kita-Betreiber hat ein erstes Gespräch mit der Kitaaufsicht der Se-
natsverwaltung für Jugend, Bildung und Wissenschaft geführt und will in Rückspra-
che mit dem Bauherrn ein Gutachten über die Rahmenbedingungen für eine fita in
Auftrag geben. Erst wenn dieses vorliegt und die Entscheidung der Kitaufsicht ge-
troffen wurde, ist ein entsprechender Bauantrag beim Bezirksamt zu stellen. Aniei-
chen dafür, dass das nicht erfolgen wird, werden von hier zunächst nicht gesehen.

2. BauvorhabenSeesener Str. 'Nord" -hier Beantwortung der 1. EW-Frage zur BVV
vom 21 .01 .16
Nach welchen Kriterien beurteilt und entscheidef das Stadtplanungs-
amUBauverwaltung des Bezirkes über die Frage, was "Planerfordemis bei Be-
bauungsabsichten auf Flächen ohne Bautandqualität" ist und welche "baulichen
Enfuürte massiv von der Charakteristik der festgesetzten Bebauung abweichen"?

Für das bestehende Grundstück besteht kein Planerfordernis. Das Grundstück ist
als Kerngebiet beziehungsweise gemischtes Gebiet der Baustufe V/3 festgesetzt,
die die Genehmigung einer Bebauung in ,,ortsübricher Höhe" erlaubt.
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3. Bauvorhaben Seesener Str. "Nord"
Anlässlich der letzte'n Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung vom
27.01.2016 wurde von Seiten der BI Henriettenplatz Zeichnungen zu einel Atter-
native zur Gestaltung des Henriettenptatzes vorgelegt und an die Fraktionen zur
Betrachtung verteilt. Wie stellen sich die Fraktionen bzw. die Mitgtieder der BVV
zu dem Vorschlag?

4. Bauobjekt und Bauvorhatren Sees ener Str.
Wann ist mit der Erstellung des durch die Fraktionen in der BVV-Sitzung vom Ok-
tober 2015 zugesagten Umweltgutachtens zu rechnen?

Umweltgutachten im Sinne der Nachfrage können bei der Festsetzung neuer Bau-
gebiete relevant sein, jedoch nicht für die planungsrechtliche Bearbeitung von Vor-
haben in bereits festgesetäen Baugebieten.

Mit freundlichen Grüßen/l n

IL-hm


